
Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung. 
Das gilt auch in Situationen, in denen jemand z. B. infol-
ge eines Unfalls, einer schweren Erkrankung oder durch 
Nachlassen geistiger Kräfte den eigenen Willen nicht 
mehr bilden oder äußern kann. Für diese Situationen 
kann man vorsorgen.

Patientenverfügung  
Vorsorgevollmacht 
Gesundheitliche Vorausplanung



Was ist eigentlich…

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.palliativmedizin.ukw.de
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… eine Patientenverfügung? 
Hier legen Sie vorab schriftlich fest, welche Maßnahmen 
bei Ihnen in gewissen Situationen durchgeführt oder 
nicht durchgeführt werden sollen und was Ihnen wichtig 
ist, wenn Sie nicht für sich selbst sprechen oder ent-
scheiden können.

… eine Vorsorgevollmacht? 
In einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigen Sie eine 
andere Person, vorab festgelegte Entscheidungen für 
Sie treffen zu dürfen und / oder gewisse Angelegen-
heiten für Sie erledigen zu dürfen (z. B. Gesundheitsan-
gelegenheiten, Unterbringung, Behördengänge).  

… eine gesundheitliche Vorausplanung? 
Gesundheitliche Vorausplanung beinhaltet einen 
strukturierten Gesprächsprozess zur Erfassung von 
individuellen Behandlungs- und Versorgungswünschen – 
abgestimmt auf die eigene gesundheitliche Situation.

Wir informieren und unterstützen Sie gerne!

Digitale Informationsveranstaltung  
„Patientenverfügung“: 
Jeden ersten Donnerstag im Monat  
17:00 – ca. 18:00 Uhr 
Den Zugangslink zur Veranstaltung erhalten Sie nach 
der Anmeldung.

Eine persönliche Präsenzberatung 
ist auf Anfrage ebenfalls möglich. Gerne können Sie 
Ihren Gesprächswunsch telefonisch, persönlich oder per 
Mail in der CCC MF Anmeldung hinterlassen.

Anmeldung: 
Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCC MF) 
Tel: 0931 201-35350 
E-Mail: ccc_anmeldung@ukw.de


